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Beantragung der Vorsteuerrückerstattung für das Jahr 2020 aus EU-Staaten bis  
30. September 2021 
 
Für die Rückerstattung von Vorsteuern des Jahres 2020 in EU-Mitgliedsstaaten endet die Frist am 
30.9.2021. Die Anträge in der EU sind zwingend über das lokale elektronische Portal (für alle 
österreichischen Unternehmer somit via FinanzOnline) einzureichen. Dabei gilt es die 
Vorsteuerabzugsfähigkeit nach den im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat geltenden Regelungen zu 
beachten. Häufig sind Verpflegungskosten, Bewirtungsaufwand, Hotelkosten und PKW-Aufwendungen 
nicht vorsteuerabzugsfähig und daher auch nicht erstattungsfähig. 
 
Grundsätzlich sind Rechnungen mit einer Bemessungsgrundlage von mindestens EUR 1.000 bzw 
Tankbelege über EUR 250 einzuscannen und dem Antrag als PDF-File beizufügen. Dabei gilt es die 
maximale Datengröße bei Einreichung über FinanzOnline von 5 MB und 40 Belegen je Antrag zu 
beachten. Unterjährig gestellte Anträge müssen Vorsteuern von zumindest EUR 400 umfassen. Bezieht 
sich ein Antrag auf ein ganzes Kalenderjahr bzw auf den letzten Zeitraum eines Kalenderjahres, so 
müssen die Erstattungsbeträge zumindest EUR 50 betragen. 
 
Im Zuge der Bearbeitung der Anträge durch die ausländischen Finanzbehörden kommt es oft zu 
Rückfragen oder ergänzenden Unterlagenanforderungen, wofür eine Nachfrist von einem Monat 
eingeräumt wird. Bei Nichteinhaltung dieser Nachfrist reagieren die ausländischen Behörden unter 
Umständen mit einer Ablehnung der eingereichten Anträge mit der Begründung, dass die Frist für die 
Nachreichung der Unterlagen nicht eingehalten wurde. Der EuGH (vgl 2.5.2019, C-133/18) stellte dazu 
klar, dass es sich bei der Frist für die Beantwortung allfälliger Rückfragen um keine Ausschlussfrist 
handelt. Daraus ergibt sich, dass bei Nichteinhaltung der Nachfrist die Finanzbehörde nicht berechtigt 
ist, die zugrundeliegenden Vorsteuererstattungsanträge endgültig abzulehnen. Es empfiehlt sich 
dennoch, die von den Behörden gesetzten Fristen einzuhalten, um langwierige Rechtsmittelverfahren 
hintanzuhalten. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchenkenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 40 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs und Wieselburg betreut 
Sie mit ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 70 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
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